
 Stadt Wörth a.d.Donau  
 

 

Niederschrift 
 

über die Sitzung des Stadtrates  
vom 11.08.2022 

 
 

Ort:    
Bürgerhaus, Ludwigstraße 7 

Bürgersaal  
 

 
Beginn:     

 
19.00 Uhr 

 
Vorsitzender: 
 

 
1. Bürgermeister Josef Schütz    

 
Anwesend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortssprecher Tiefenthal: 

 
Franz Witzmann jun. 
Andreas Fürst  
Ekkehard Hollschwandner 
Dr. Thomas Blechschmidt 
Beate Ostermeier  
Thomas Schweiger 
Christian Kaiser 
Harald Dietlmeier 
Ralf Amann 
Gerhard Schmautz 
Johann Festner 
Volker Mahren 
Hildegard Schindler 
Ulrike Riedel-Waas  
Dr. Rudolf Apfelbeck 
 
 
Johann Solleder 
 

 
Entschuldigt: 

 
Johannes Weig 
 
 

Unentschuldigt: 
 

-- 

 
Schriftführer: 

 
Markus Götz 
 

 
Sonstige Verhandlungsteilnehmer: 
 

 
Patricia Betz, Familienstützpunkt Donau.Wald 
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Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 
 
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 03.08.2022 ordnungsgemäß eingeladen worden 

ist; 
 
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 03.08.2022 ortsüblich 

bekannt gemacht worden ist; 
 
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 9 Mitglieder anwesend sind. 
 
Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen: 
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Öffentlicher Sitzungsteil  
 

 
 
 

 
Mit der Niederschrift zur öffentlichen Sitzung vom 21.07.2022 besteht 
Einverständnis. 
 

 
1 
 

 
Familienstützpunkt Donau.Wald – Bericht, Agenda 2022 und Aufstellung und 
Agenda des Stützpunktes 2023ff - Eingeladen zum Vortrag: Betreuerin Patricia 
Betz 
 
Die PP-Präsentation wird als Anlage 1 zur Niederschrift genommen.  
 

 
2 
 

 
Kindertagesbetreuung – Ausbau der Betreuungskapazitäten –  
 
Vorhaben: Errichtung eines Kinderhauses mit Kinderkrippen- und 
Kindergartengruppen – Vorentwurf - Eingeladen zum Vortrag: Architekturbüro 
Winkler  
 
Bauleitplanung: Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Festsetzung einer 
Gemeinbedarfsfläche für die Kindertagesbetreuung (Schwarzer Helm – 
Geltungsbereich: Stadteigenes Flurstück 460 Gemarkung Wörth) sowie 
Änderung des geltenden Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren – 
Aufstellungsbeschluss und Änderungsbeschluss 
 
Architekt Winkler stellt die erarbeiteten Vorentwürfe nebst Begleitunterlagen für das 
Bauvorhaben Kinderhaus Schwarzer Helm in der Fassung vom 22.07.2022 vor. Die 
vorgelegten Vorentwurfsunterlagen werden eingehend beraten. Der Architekt 
beantwortet Fragen des Gremiums. Im Fokus der Beratung mit dem Architekten 
stehen Fragen zum Raumprogramm, zur vorgesehen Anordnung und Nutzung der 
Räumlichkeiten, zur Bauweise (Holzbau vs. Massivbau), zum Standort des 
Vorhabens, zu den vorliegend geschätzten Kosten und der Förderkulisse (FAG-
Förderung (Land), ggf. noch in 2022 neues Sonderinvestitionsprogramm für den 
Ausbau der Kindertagesbetreuung (Bund) sowie zu möglichen Einsparpotentialen.  
 
Ausgehend von den vorgelegten Entwurfsunterlagen wäre in einem nächsten Schritt 
eine Abstimmung mit den Fachstellen des Landratsamtes und der Regierung/Opf. 
vorgesehen.  
 
Mit der Errichtung des Kinderhauses sollen, auch in Erwartung der kommenden 
Siedlungstätigkeit Am Brand, die Kapazitäten der Kindertagesbetreuung 
bedarfsgerecht ausgebaut werden. Das Kinderhaus soll die Betreuungskapazitäten 
der Stadt um zwei Krippengruppen für die Betreuung U3 und vier 
Kindergartengruppen für die Betreuung Ü3 erweitern.  
 
In Vorbereitung der Baumaßnahme ist eine Bauleitplanung im Regelverfahren mit 
Aufstellung eines Bebauungsplanes und, im Parallelverfahren, mit Änderung des 
geltenden Flächennutzungsplanes durchzuführen. Die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes zielt auf die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche für die 
Kindertagesbetreuung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB.    
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Der geplante räumliche Geltungsbereich der Bauleitplanung umfasst im 
Wesentlichen das stadteigene Flurstück 460 Gemarkung Wörth mit einer Fläche von      
6.280 m² und eine Teilfläche des stadteigenen Flurstücks 460/1.  
 
Der vorgesehene räumliche Geltungsbereich ist im geltenden Flächennutzungsplan 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Vom Geltungsbereich der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung des Landkreises Regensburg ist der 
vorgesehene räumliche Geltungsbereich nicht erfasst.  
 
Visualisierung, Vorentwurf vom 22.07.2022:  
 

 
 
 
Visualisierung des räumlichen Geltungsbereichs: 
Flurstücke 460 und 460/1 TF, jeweils Gemarkung Wörth 
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Visualisierung des räumlichen Geltugsbereichs: Lage im Stadtgebiet 
 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat billigt die vorgelegten Unterlagen (Vorentwurf und Begleitunterlagen, 
Fassung vom 22.07.2022) für das Vorhaben Kinderhaus Schwarzer Helm, als 
Grundlage für die weitere Abstimmung mit Fachstellen und Bewilligungsbehörde.  
 
Der Stadtrat beschließt, die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Kinderhaus 
Schwarzer Helm“ zur Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche Kindertagesbetreuung 
in folgendem räumlichen Geltungsbereich: 
 
Flurstück 460 Gemarkung Wörth  
Flurstück 460/1 Teilfläche Gemarkung Wörth  
 
Der geltende Flächennutzungsplan ist im Wege einer 12. Änderung im 
Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes anzupassen.   
 
Abstimmungsergebnis:  
 
 16   :  0   Stimmen 
 
Stadtratsmitglied Dietlmeier schlägt, den Tagesordnungspunkt abschließend, vor, 
sich bereits im Zuge der Bauleitplanung und Entwurfsplanung mit der verkehrlichen 
Situation im Bereich Bayerwaldstraße/ Einmündung Reitfeld/Einmündung 
Blindfenster zu befassen. Dieser Bereich wird mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
durch den Zielverkehr für die künftige Kindertageseinrichtung am Schwarzen Helm 
zusätzlich betroffen sein und ist seiner Auffassung nach bereits jetzt nicht 
ausreichend leistungsfähig (Hinweis beispielhaft auf Unfallgeschehen). Der 
Vorsitzende weist darauf hin, dass bereits im Stadtrat über eine Neuordnung in 
diesem Bereich und über Optimierungspotentialen beraten wurde.  
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Interkommunale Zusammenarbeit im Zweckverband ILE Vorderer 
Bayerischer Wald – Informations- und Kommunikations-App 
 
Die zehn Kommunen der ILE Vorderer Bayerischer Wald beraten über die Nutzung 
einer App, mit deren Hilfe die Bürger*innen informiert werden können. Nicht nur die 
Verwaltungen können ihre Informationen platzieren. Auch Vereine, Schule, 
Kindergarten u.a. haben die Möglichkeit Beiträge zu erstellen.  
 
Jede Kommune hätte eine eigene App, die untereinander vernetzt werden können.  
 
Es soll keine neue App programmiert werden, sondern eine vorhandene Oberfläche 
auf die jeweiligen Kommunen angepasst werden.  
 
Drei Anbieter haben sich der Zweckverbandsversammlung ILE vorgestellt:  
 
Heimat.Info, MUNI und Village.App.  
 
Die Apps Heimat.Info und MUNI sind Informationsapps. Verwaltungen, Vereine, 
Schulen usw. können sich einen Account anlegen und Beiträge verfassen. Diese 
können von allen eingesehen werden, die die App auf dem Handy haben. Beiträge 
können nicht geliked oder kommentiert werden. 
 
Die Village.App ist eine Kommunikationsapp. Es sind die ähnlichen Funktionen wie 
bei den Informationsapps möglich. Zusätzlich können sich alle Bürger*innen mit 
ihrem Klarnamen und einem speziellen Zugangscode anmelden und Beträge 
einsehen, kommentieren, liken und selbst posten. Hass und Hetze sind bisher nicht 
entstanden, da keine Person anonym ist. Beiträge der Verwaltung können nicht 
kommentiert werden.  
 
Die Unterschiede der zur Auswahl stehenden App-Varianten werden erörtert. 
 
Die Kosten liegen zwischen 0,35 € und 0,50 € pro Einwohner/Jahr (ohne Förderung).  
Es ist eine Förderung über zwei Jahre in Höhe von max. 75 % vom Amt für ländliche 
Entwicklung in Aussicht gestellt.  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat bewertet die Nutzung einer App für die Kommune als wichtig und 
zeitgemäß.  
 
Die Stadt beteiligt sich am interkommunalen Projekt der ILE, unter dem Vorbehalt 
der Bewilligung von Fördermitteln. 
 
Der Stadtrat bevorzugt die Anschaffung der MUNI-App.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
 13  :  3  Stimmen 
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Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2021 –  
Behandlung der Prüfungsfeststellungen/ Feststellung der Jahresrechnung/ 
Entlastung 
 
Die örtliche Prüfung wurde am 01.08.2022 durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
unter Vorsitz von Stadtratsmitglied Harald Dietlmeier durchgeführt. Als Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsausschusses waren zugegen: Dr. Thomas Blechschmidt, 
Gerhard Schmautz, Ekkehard Hollschwandner, Andreas Fürst (in Vertretung Ulrike 
Riedel-Waas)  
 
 
Prüfung der Jahresrechnung 2021 / Prüfungsfeststellungen 
 
Bericht des Ausschussvorsitzenden Harald Dietlmeier  
 
Prüfungsfeststellungen haben sich nicht ergeben.  
 
 
Feststellung der Jahresrechnung 2021 
 
Die Jahresrechnung 2021 wird mit folgendem Ergebnis festgestellt: 
 
Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts          12.320.853,15 Euro   
 
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts          24.967.862,75 Euro   
 
Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben           37.375.158,94 Euro  
 
Erlässe Kassenreste aus Vorjahren im Verwaltungshaushalt             86.443,04 Euro  
 
Zuführung zum Vermögenshaushalt               3.034.641,04 Euro   
 
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage                                            2.537.218,37 Euro  
 
Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2021                932.787,31 Euro 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 16 :  0  Stimmen  
 
 
Entlastung 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 15  :  0  Stimmen  
 
Der 1. Bürgermeister hat sich der Stimme enthalten. 
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Einrichtung eines Rufbusses für Wörth in Zusammenarbeit mit dem GFN – 
Konzept, Kostenbeteiligung der Stadt, Einrichtung zusätzlicher Haltestellen – 
Projektbeteiligungsbeschluss 
 
a)  
Rufbusprojekte  
 
Schreiben des GFN vom 05.08.2022: 
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Beschluss a): 
 
Die Stadt Wörth a.d.Donau begrüßt die Überführung des Probebetriebes der 
Rufbuslinie 900 (Falkenstein-Rettenbach-Brennberg-Wörth) in einen Dauerbetrieb 
mit Wirkung ab 01.05.2022 und stimmt der erforderlichen städtischen und 
interkommunal anteiligen Defizitbeteiligung in Höhe von 70% der ungedeckten 
Kosten für die anschließenden Projektjahre 3-5 zu.  
 
Abstimmungsergebnis a): 
 
 16  :  0   Stimmen  
 
 
Beschluss b): 
 
Die Stadt Wörth a.d.Donau begrüßt die Einrichtung einer Rufbuslinie 800 
(Kiefenholz-Wörth-Hofdorf-Zinzendorf) mit Wirkung ab 01.10.2022 auf Basis des 
seitens des GFN vorgeschlagenen Konzepts und stimmt der erforderlichen 
städtischen Defizitbeteiligung in Höhe von 70% der ungedeckten Kosten zu. Nach 
3jährigem Betrieb eine Bestandsaufnahme zur Auslastung durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis b): 
 
 16   :  0    Stimmen  
 
 
Nach einer einjährigen Anlaufphase soll die Zusammenführung/Verbindung von 
Rufsbuslinie 800 und dem städtischen Kindergartenbus geprüft werden. B.a.w. wird 
die aus dem Gremium vorgeschlagene Erweiterung der Rufbuslinie um den Bereich 
Vorwald mit dem Hinweis auf die bereits seit mehreren Jahren betriebene Linie 
Wörth-Wiesenfelden verworfen.  
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b)  
Neue Haltestellen an der Staatsstraße 2146 im Bereich des Kiefenholzer 
Kreisverkehrs 
 
 

 
 
Die zusätzlichen Haltstellen sollen die Anbindung des Ortsteils Kiefenholz an den 
ÖPNV verbessern.  
 
Beschluss: 
 
Die Stadt Wörth a.d.Donau befürwortet die Einrichtung neuer Haltestellen im 
Bereich des Kreisverkehrs an der Staatsstraße 2146.   
 
Die Stadt übernimmt für die Kosten für die Herstellung der Wartebereiche und der 
fußläufigen Anbindung. Sonstige Einrichtungsgegenstände sind aus Sicht der Stadt 
nicht erforderlich.  
 
Das Staatliche Bauamt wird gebeten, die Planung für die bauliche Ausführung der 
Haltestellen vorzulegen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 16  :  0   Stimmen  
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Kindergartenbus – Einrichtung einer Linie Ost - Beschlusslage vom 
21.07.2022 - Erörterung, Entscheidung 
 
In der Stadtratssitzung vom 21.07.2022 wurde bereits die Weiterführung der 
Kindergartenbuslinien West und Vorwald der bisherigen Form beschlossen. 
 
Die Möglichkeit der Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartenbuslinie Ost wurde, 
dem Beschluss vom 21.07.2022 gemäß, geprüft.  Nach Sondierung mit dem 
beauftragten Busunternehmer besteht ausschließlich die Möglichkeit, eine neue Linie 
Ost durch Angliederung an den bestehenden Fahrplan West zu etablieren.  
 
Es ist in Hochrechnung mit zusätzlichen Ausgaben für die 
Kindergartenbusbeförderung in Höhe von rund 14.000 Euro zu rechnen (Buseinsatz 
und Personal Aufsicht). An der Bedarfslage vom 21.07.2022 hat sich 
zwischenzeitlich keine Änderung ergeben (Bereich Ost: 5). 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, für das Betreuungsjahr 2022/2023 eine Kindergartenbuslinie 
Ost zu etablieren, in Angliederung an die bestehende Kindergartenbuslinie West.  
 
Das Beförderungsentgelt wird auf 3,00 Euro je Kind und Beförderungstag 
festgesetzt.  
 
Die Stadt übernimmt das entstehende Defizit der Kindergartenbuslinie als freiwillige 
Leistung.  
 
Das Projekt Kindergartenbuslinie Ost wird für das kommende Betreuungsjahr 
2022/2023 befristet. Die Projektentscheidung über die Weiterführung im 
Betreuungsjahr 2023/2024 wird im Frühjahr 2023 getroffen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 0   :  16   Stimmen  
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Haushalt 2022 – Zwischenbericht  
 
Der Zwischenbericht wurde den Stadtratsmitgliedern mit Sitzungsladung im 
Ratsinformationssystem zur Kenntnis gegeben.   
 
Weitere Fragen aus dem Gremium zu Inhalten des Zwischenberichts ergeben sich 
nicht.  
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Informationen/ Anfragen und Bekanntgaben  
 
Informationen 
 
Kinderhaus Am Brand – Einweihung am 09.09.2022, 15.00 Uhr  
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Anfragen und Bekanntgaben  
 

1. Hinweis auf etwaigen Grünpflegebedarf im Bereich 
Donaustraße/Bahnhofstraße 

 
2. Nachfrage zum städtischen Energieeinsparungskonzept für die kommenden 

Wintermonate – Federführung ist dem Umweltausschuss übertragen - 
Vorgemerkt zur Behandlung in der kommenden Stadtratssitzung 

 

 
 
 

 
Nichtöffentliche Sitzung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


